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von Übereinkünften über wissenschaftliche Zusammenarbeit zu 
verwenden, deren Zielsetzung in der Durchführung von interna
tionalen wissenschaftlichen Forschungsprogrammen in von den 
zuständigen Behörden anerkannten Forschungsanstalten mit 
Sitz im Zollgebiet besteht.

b) Die Ausrüstungen bleiben während ihrer Verwendung im
Zollgebiet Eigentum einer außerhalb des Zollgebiets niederge
lassenen natürlichen oder juristischen Person.

(3) Für die Zwecke dieser Verordnung
— gelten als Ausrüstungen die Instrumente, Apparate, Maschinen 

und ihre Zubehörteile einschließlich der Ersatzteile und eigens 
für die Instandhaltung, Prüfung, Einstellung oder Instandsetzung 
konstruierten Werkzeuge, die für die wissenschaftliche For
schung verwendet werden;

— gelten diejenigen Ausrüstungen als zu nichtkommerziellen 
Zwecken eingeführt, die ohne Gewinnerzielung für die wissen
schaftliche Forschung verwendet werden sollen.

§61

(1) Die im § 60 genannten Ausrüstungen, für die unter den im selben 
§ vorgesehenen Voraussetzungen Abgabenbefreiung gewährt worden 
ist, dürfen ohne vorherige Unterrichtung der zuständigen Behörden 
weder verliehen, vermietet, veräußert noch überlassen werden.

(2) Bei Verleih, Vermietung, Veräußerung oder Überlassung an eine 
nach § 60 zur abgabenfreien Einfuhr berechtigte Einrichtung oder 
Anstalt bleibt diese Befreiung bestehen, sofern die Ausrüstungen von 
dieser Einrichtung oder Anstalt zu Zwecken verwendet werden, die 
Anspruch auf diese Befreiung eröffnen.
In allen anderen Fällen sind unbeschadet der Anwendung von §§ 52 
und 53 bei Verleih, Vermietung, Veräußerung oder Überlassung zuvor 
die Eingangsabgaben zu entrichten, und zwar zu dem zum Zeitpunkt 
des Verleihs, der Vermietung, der Veräußerung oder der Überlassung 
geltenden Satz und nach der Beschaffenheit und dem Zollwert, die zu 
diesem Zeitpunkt von den zuständigen Behörden festgestellt oder 
anerkannt werden.

(3) Die in § 60 Absatz 1 genannten Einrichtungen oder Anstalten, 
die die Voraussetzungen für die Abgabenbefreiung nicht mehr 
erfüllen oder die abgabenfrei eingeführte Ausrüstung zu anderen als 
den im selben Paragraph vorgesehenen Zwecken verwenden wollen, 
sind verpflichtet, die zuständigen Behörden davon zu unterrichten.

(4) Auf Ausrüstungen, die im Besitz von Einrichtungen oder 
Anstalten bleiben, die nicht mehr die Voraussetzungen für die 
Befreiung von den Eingangsabgaben erfüllen, werden die Eingangs
abgaben erhoben, und zwar zu dem Satz, der in dem Zeitpunkt gilt, in 
dem diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllt werden, und nach der 
Beschaffenheit und dem Zollwert, die zu diesem Zeitpunkt von den 
zuständigen Behörden festgestellt oder anerkannt werden.
Für Ausrüstungen, die von der Einrichtung oder Anstalt, die sie 
abgabenfrei eingeführt hat, zu anderen als den in § 60 vorgesehenen 
Zwecken verwendet werden, sind unbeschadet der §§ 52 und 53 die 
für sie geltenden Eingangsabgaben zu entrichten, und zwar zu dem 
zum Zeitpunkt der Verwendung zu anderen Zwecken geltenden Satz 
und nach der Beschaffenheit und dem Zollwert, die zu diesem 
Zeitpunkt von den zuständigen Behörden festgestellt oder anerkannt 
werden.

Abschnitt XIII
Tiere für Laborzwecke und biologische und 

chemische Stoffe für Forschungszwecke

§62

(1) Von den Eingangsabgaben befreit sind
a) zur Verwendung in Laboratorien besonders behandelte Tiere,
b) ausschließlich zu nichtkommerziellen Zwecken eingeführte bio

logische und chemische Stoffe gemäß Anhang III, sofern die 
Eingangsabgabenbefreiung nicht durch andere Regelungen aus
geschlossen ist.

(2) Die Befreiung nach Absatz 1 ist auf die Tiere sowie auf die 
biologischen und chemischen Stoffe beschränkt, die bestimmt sind für
— öffentliche oder gemeinnützige Einrichtungen, deren Haupttätig

keit die Lehre oder die wissenschaftliche Forschung ist, sowie 
solche Abteilungen einer öffentlichen oder gemeinnützigen 
Einrichtung, deren Haupttätigkeit die Lehre oder die wissen
schaftliche Forschung ist, oder

— private Einrichtungen, deren Haupttätigkeit die Lehre oder die 
wissenschaftliche Forschung ist und die von den zuständigen 
Behörden zum Empfang dieser Waren unter Abgabenbefreiung 
ermächtigt sind.

(3) Unter Absatz 1 Buchstabe b dürfen nur biologische und 
chemische Stoffe gefaßt werden, für die es im Zollgebiet keine 
gleichartige Erzeugung gibt und deren spezifische Merkmale oder 
deren Reinheitsgrad ihnen den Charakter von Stoffen verleiht, die 
ausschließlich oder hauptsächlich für die wissenschaftliche Forschung 
geeignet sind.

Abschnitt XIV 
Therapeutische Stoffe menschlichen Ursprungs sowie 

Reagenzien zur Bestimmung der Blut- und Gewebegruppen

§63

(1) Von den Eingangsabgaben befreit sind vorbehaltlich des § 64
a) therapeutische Stoffe menschlichen Ursprungs,
b) Reagenzien zur Bestimmung der Blutgruppen,
c) Reagenzien zur Bestimmung der Gewebegruppen.

(2) Im Sinne von Absatz 1 gelten als
— „therapeutische Stoffe menschlischen Ursprungs”: menschliches 

Blut und seine Derivate (menschliches Vollblut, Trockenblut, 
Plasma, Albumin und stabile Lösungen von Plasmaprotein, 
Immunglobulin, Fibrinogen);

— „Reagenzien zur Bestimmung der Blutgruppen”: alle Reagenzien 
menschlichen, tierischen, pflanzlichen oder sonstigen Ursprungs 
zur Bestimmung der menschlichen Blutgruppen und zur Feststel
lung von Blutunverträglichkeiten;

— „Reagenzien zur Bestimmung der Gewebegruppen”: alle Rea
genzien menschlichen, tierischen, pflanzlichen oder sonstigen 
Ursprungs zur Bestimmung der menschlichen Gewebegruppen.

§64

Die Befreiung gilt nur für Waren, die
a) für von den zuständigen Behörden anerkannte Einrichtungen 

oder Laboratorien zur ausschließlichen Verwendung zu medizi
nischen oder wissenschaftlichen Zwecken unter Ausschluß 
jeglicher kommerzieller Tätigkeit bestimmt sind;

b) mit einer Konformitätsbescheinigung gestellt werden, die von 
einer hierzu befugten Stelle des Herkunftslandes ausgestellt 
wurde;

c) in Behältnissen eingeführt werden, die durch ein besonderes 
Etikett gekennzeichnet sind.

§65
Die Befreiung gilt auch für die besonderen Umschließungen, die zur 

Beförderung der therapeutischen Stoffe menschlichen Ursprungs 
oder der Reagenzien zur Feststellung der Blut- oder Gewebegruppen 
erforderlich sind, sowie für die in den Sendungen gegebenenfalls 
enthaltenen Lösungsmittel und das Zubehör für ihre Verwendung.

Abschnitt XV 
Instrumente und Apparate zur medizinischen 

Forschung, Diagnose oder Behandlung

§66
(1) Von den Eingangsabgaben befreit sind Instrumente oder 

Apparate zur medizinischen Forschung, Diagnose oder Behandlung,


